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 Veröffentlicht am 22.11.1995

Norm

ABGB §1063 B

ABGB §1422

ABGB §1486 Z1

Rechtssatz

Die Forderung des Verkäufers gegen den Finanzierer auf Einlösung der Kaufpreisforderung aufgrund einer

entsprechenden Einlösungszusage verjährt in drei Jahren. Die Erwirkung eines Exekutionstitels gegen die Käuferin

ändert an diesem Ergebnis nichts; auch muß der Finanzierer erst nach der Einlösungszusage gegenüber der Käuferin

eingetretene Unterbrechungsgründe nicht gegen sich gelten lassen.
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